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Landgericht Koblenz Koblenz, 15.02.2023

8 O 23/19

Verfügung

In Sachen

Herkenrath, I. u.a.  ./. Berndt, H. wg. Schadensersatz

1. Termin zur Güteverhandlung und für den Fall des Nichterscheinens einer Partei oder Er-
folglosigkeit der Güteverhandlung unmittelbar anschließender Haupttermin wird bestimmt 
auf 

Wochentag und Datum Uhrzeit Zimmer/Etage/Gebäude

Mittwoch, 17.05.2023 10:00 Uhr Sitzungssaal 203, 2.OG, 
Karmeliterstraße 14

Belehrungen gemäß §§ 78, 215 ZPO
Vor den Landgerichten herrscht Anwaltszwang. Daher kann nur ein Rechtsanwalt oder im Einverneh-
men mit einem Rechtsanwalt ein der deutschen Sprache mächtiger Staatsangehöriger eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, der nach den Teilen 1 und 5 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer 
Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) berechtigt ist, vorübergehend die Tätigkeit eines Rechtsan-
walts auszuüben, zum Prozessbevollmächtigten bestellt werden. Handlungen, die die Partei selbst 
vornimmt, sind prozessrechtlich unwirksam. Wird für die Partei kein Rechtsanwalt oder kein vorste-
hend näher bezeichneter ausländischer Rechtsanwalt tätig, kann gegen sie ein Versäumnisurteil er-
gehen. Die Parteien werden daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Nichterscheinen im 
Termin zu einem Verlust des Prozesses führen kann. Gegen die nicht erschienene Partei kann auf 
Antrag des Gegners ein Versäumnisurteil erlassen oder eine Entscheidung nach Aktenlage getroffen 
werden (§§ 330 bis 331a, 251a ZPO); in diesem Fall hat die säumige Partei auch die Gerichtskosten 
und die notwendigen Kosten der Gegenseite zu tragen (§ 91 ZPO). Aus dem Versäumnisurteil oder 
dem Urteil nach Lage der Akten kann der Gegner der säumigen Partei gegen diese die Zwangsvoll-
streckung betreiben (§ 708 Nr. 2 ZPO).

2. Gemäß §§ 273, 278 ZPO wird angeordnet:

2.1. Die Klagepartei kann zum Schriftsatz der beklagten Partei vom 01.02.2023 Stellung neh-
men innerhalb von drei Wochen.

Belehrung gemäß § 296 ZPO:
Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn die schriftliche Erklärung vor Ablauf der Frist bei Gericht eingeht. 
Wird die Frist versäumt, wird nur auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags entschieden werden. 
Die Erklärung, die erst nach Ablauf der gesetzten Frist, also verspätet, eingeht, wird nur zugelassen, 
wenn sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert oder wenn die Partei die Verspätung genügend 
entschuldigt. Der Prozess kann also allein wegen einer Fristversäumnis verloren werden. Die gesetzte 



Frist kann ausnahmsweise auf Antrag bei Vorliegen erheblicher Gründe verlängert werden. Der schrift-
liche Antrag auf Fristverlängerung muss vor Fristablauf bei Gericht eingehen.

 

Ziehms
Richterin 
 

Beglaubigt:

(Dausner), Justizinspektorin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

(Dienstsiegel)
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